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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  

1.1 Produktidentifikator 
Artikelnummer 8811070 
Artikelbezeichnung Indigo synthetisch 

Artikelnummer 3903 

Registrierungsnummer (REACH) Keine Information verfügbar. 

EG-Nummer 207-586-9 

CAS-Nummer 482-89-3 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird  

Identifizierte Verwendungen    Laborchemikalie 
In Übereinstimmungen mit den Bedingungen die im Anhang zu 

diesem Sicherheitsdatenblatt beschrieben sind. 
 

11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firma Fa.Grüssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060 
Auskunftsgebender Bereich info@gruessing-filsum.de 

 
1.4 Notrufnummer                       Giftzentrale Göttingen Tel 0551/219240 
 

 

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 
Einstufung gem. GHS 

 

  Ab-   Gefahrenklasse   Gefahrenklasse 
und 
-  Gefah-   

 

  

schnitt 
  

kategorie 
   

renhin - 
   

          
 

  
 

          

weis 
   

                    
 

                     
 

                  

  3.9    Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)     (STOT RE 2)    H373   
 

 

2.2 Kennzeichnungselemente  
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Signalwort: Achtung  

Gefahrenhinweise 

 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 

Exposition. 
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Sicherheitshinweise 

 

Sicherheitshinweise - Prävention 

 

P260 Staub nicht einatmen. 

Sicherheitshinweise - Reaktion 

P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
2.3 Sonstige Gefahren 

Keine bekannt. 

 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
Chemische Charakterisierung   Wässrige Lösung 

3.1 Stoff 
Stoffname Indigo (C.I. 73000) 

 
EG-Nummer 207-586-9 

 
CAS-Nummer 482-89-3 

 
Summenformel C₁₆H₁₀N₂O₂ 

 

Molmasse 262,3 
g

/mol 

3.2 Gemisch 

 

 

 

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Anmerkungen  

 

Kontaminierte Kleidung ausziehen.  

 

Nach Inhalation  

 

Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat 

einholen.  

 

Nach Kontakt mit der Haut  

 

Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen 

ärztli-chen Rat einholen.  

 

Nach Berührung mit den Augen  

 

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in 

Zwei-felsfällen ärztlichen Rat einholen.  
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Nach Aufnahme durch Verschlucken  

 

Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  

Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt  
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  

Keine Information verfügbar. 

 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel  

 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen Sprühwasser, Schaum, Trockenlöschpulver, 

Kohlendioxid (CO2)  

 

Ungeeignete Löschmittel  

 

Wasser im Vollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren   
Brennbar.  

 

Gefährliche Verbrennungsprodukte  

 

Im Brandfall können entstehen: Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung  

 

Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

 

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren 
 

Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des 

Sicherheitsdaten-blatts genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der 

Kontamination von Haut, Au-gen und persönlicher Kleidung. Staub nicht einatmen. Kontakt mit 

Haut, Augen und Kleidung vermei-den. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können  

 

Abdecken der Kanalisationen.  

 

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann  
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Mechanisch aufnehmen. Vermeiden von Staubentwicklung.  

 

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung  

 

In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.  

 

Verweis auf andere Abschnitte  

 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persönliche Schutzausrüstung: siehe 

Abschnitt 8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

 

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Sicherstellen einer ausreichenden Belüftung.  

 

• Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung  

 

Beseitigung von Staubablagerungen.  

 

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz 

 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und 

Futter-mitteln fernhalten. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
An einem trockenen Ort aufbewahren.  

 

Unverträgliche Stoffe oder Gemische  

 

Zusammenlagerungshinweise beachten.  

 

Beachtung von sonstigen Informationen  

 

• Anforderungen an die Belüftung 

 

Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. 

 

• Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter 

 

Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 25 °C. 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

 

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1 Zu überwachende Parameter 
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Nationale Grenzwerte  

Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)  
 

 Land   Arbeitsstoff   CAS-Nr.   Hinweis   Identifika-  SMW   KZW   Quelle  
 

           

tor 
   

[mg/m³] 
  

[mg/m³] 
     

                              
 

                                         
 

                                  

  DE    Staub       i   AGW    10      20     TRGS 900  
 

                                         
 

                           

  DE    Staub       r    AGW   1,25    2,4    TRGS 900  
 

                                         
 

Hinweis                                     
 

i Einatembare Fraktion                                
 

KZW Kurzzeitwert (Grenzwert für Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht überschritten werden soll, soweit nicht an- 
 

r 
ders angegeben, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen                       

 

Alveolengängige Fraktion                                
 

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert für Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet 
 

     für einen Bezugszeitraum von acht Stunden                             
 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)  

 

 

 

Augen-/Gesichtsschutz  

 

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.  

 

Hautschutz  

 

• Handschutz 

 

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter 

Chemikalienschutz-handschuh. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben 

genannten Schutzhandschu-he für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller 

abzuklären. 

 

Art des Materials  

 

NBR (Nitrilkautschuk)  

 

Materialstärke  

 

>0,11 mm.  

 

Durchbruchszeit des Handschuhmaterials  

 

>480 Minuten (Permeationslevel: 6)  

 

sonstige Schutzmaßnahmen  

 

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz 

(Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. 

Atemschutz 
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Atemschutz ist erforderlich bei: Staubentwicklung. Partikelfiltergerät (EN 143). P1 (filtert 

mindestens 80 % der Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß). 

 

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von 

Atem-schutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten. 

 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

 

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 

 

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 
Form Fest  (Pulver) 
  
Farbe dunkelviolett 
  
Geruch geruchlos 
  
Geruchsschwelle Nicht anwendbar 
  
pH-Wert 8,5-9 (20°C) 
bei  100 g/l  
20 °C  
  
Schmelzpunkt  300°C 
  
Siedepunkt/Siedebereich verfügbar Keine Information  
  

Flammpunkt Nicht anwendbar 
  
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Information verfügbar. 
  
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Keine Information verfügbar. 
  
Untere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
  
Obere Explosionsgrenze Nicht anwendbar 
  
Dampfdruck Keine Information verfügbar C 
  
Relative Dampfdichte Keine Information verfügbar. 
  
Dichte 1,35 g/cm3 bei 20 °C 

  

Relative Dichte Keine Information verfügbar 

  
Wasserlöslichkeit unlöslich 
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Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfügbar 

Octanol/Wasser . 
Selbstentzündungstemperatur Keine Information verfügbar. 
  
Zersetzungstemperatur Keine Information verfügbar 
  
Viskosität, dynamisch Keine Information verfügbar 
  
Explosive Eigenschaften 

Nicht als explosiv eingestuft. 
  
Oxidierende Eigenschaften 
 

keine 

 
9.2 Sonstige Angaben 

Nicht anwendbar 
 
ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Das Produkt ist in der angelieferten Form nicht staubexplosionsfähig; jedoch führt die 

Anreicherung von Feinstaub zur Staubexplosionsgefahr. 
10.2 Chemische Stabilität 

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und 

Handha-bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
Heftige Reaktion mit: Starkes Oxidationsmittel 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen  
keine Angaben vorhanden  

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt. 

10.5 Unverträgliche Materialien  

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
keine Angaben vorhanden 

 

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen  

Akute Toxizität  
Ist nicht als akut toxisch einzustufen.  

Expositionsweg Endpunkt  Wert   Spezies  Quelle  
 

                 
 

        

mg 
 

kg 
       

 oral   LD50   32.000 /  Maus   TOXNET  
 

                 
 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

 

Ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen. 

 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung 
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Ist nicht als schwer augenschädigend oder augenreizend einzustufen. 

 

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 

 

Ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen. 

 

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften 

 

Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen 

 

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

 

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen. 

 

• Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Aspirationsgefahr 

 

Ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 

 

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen 

Eigenschaften 

 

• Bei Verschlucken 

 

es sind keine Daten verfügbar 

 

• Bei Kontakt mit den Augen es sind keine Daten verfügbar  

 

• Bei Einatmen  

 

es sind keine Daten verfügbar 

 

• Bei Berührung mit der Haut es sind keine Daten verfügbar 

 

Sonstige Angaben 

keine 

 

 

11.2 Weitere Information 
Keine Informationen verfügbar. 

 
 
ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben  
 

12.1 Toxizität 
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(Akute) aquatische Toxizität                     
 

                                       

 Endpunkt      Wert          Spezies      Quelle     Expositi-  
 

                        

onsdauer 
  

                                   
 

                                      
 

            

mg 
 

l 
                     

  LC50     >10.000 /  Goldorfe (Leuciscus idus)          96 h  
 

                                      
 

           

mg 
 

l 
 

                     

  EC50      >500 /   Daphnia magna          48 h  
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Nicht leicht biologisch abbaubar. Theoretischer Sauerstoffbedarf mit Nitrifikation: 2,211 mg/mg 
 

Theoretischer Sauerstoffbedarf: 1,952 mg/mg                     
 

Theoretisches Kohlendioxid: 2,685 
mg

/mg                     
 

    Prozess              Abbaurate    Zeit  
 

                                      
 

                           

   biotisch/abiotisch             0 %         28 d  
 

                                      
 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial  

Keine Information verfügbar.  

 

12.4 Mobilität im Boden  

Keine Information verfügbar. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfügbar, da eine chemische 
Sicherheitsbeurteilung nicht erforderlich ist / nicht durchgeführt wurde. 

 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 

 
ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung  

 

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behälter in 

Über-einstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der 

Entsorgung zu-führen.  

 

Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben  

 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  

 

13.2 Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall  

 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV 

branchen-und prozessspezifisch durchzuführen.  

 

13.3 Anmerkungen  

 

Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen 
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Abfallentsorgungseinrichtun-gen getrennt behandelt werden kann. Bitte beachten Sie die 

einschlägigen nationalen oder regiona-len Bestimmungen. 

 

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport 
 

14.1 UN-Nummer (unterliegt nicht den Transportvorschriften) 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung nicht relevant 

14.3 Transportgefahrenklassen nicht relevant 

 Klasse - 

14.4 Verpackungsgruppe nicht relevant 

14.5 Umweltgefahren keine (nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvor- 

  schriften) 

 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender   

Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor.  
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht relevant 

 

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

• Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS ) 

 

Wassergefährdungsklasse (WGK):  1 (schwach wassergefährdend) 

 

Regelungen der Versicherungsträger 

 

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. 

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für 

wer-dende oder stillende Mütter beachten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu 

beachten! Technische Regeln für Gefahrstoffe. 

 

Nationale Verzeichnisse 

 

Stoff ist in folgenden nationalen Verzeichnissen gelistet: 

 

- EINECS/ELINCS/NLP (Europa)  

 

- REACH (Europa) 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 

 
Gefahrenhinweise 

 

H373  Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 
Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und 
Akronyme Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf www.wikipedia.de 
nachgeschlagen werden. 

 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das 
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen 
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar. 

 


